




















































Eigentümer: Personen: 

Eigengenutzte Wohnfläche  = qm  = %

Vermietete Fläche  = qm  = %

Aufwendungen Stand 

Kreditinstitut: Letzter Schuldenstand: Schuldzinsen jährl.: 

Schuldzinsen = -  €               : 12 Monate = 
a)Schuldzinsen eigen genutzte Fläche = x 0,00% -  €               

Betriebskosten jährl.: - €                   

Grundsteuer B -  €                    

Kanalisationsgeb. / Abwasser -  €                    

Wasser -  €                    

Müllabfuhr -  €                    

Straßenreinigung/Winterdienst -  €                    

Schornsteinreinigung -  €                    

Wohngebäudeversicherung -  €                    

Grundst.-/Gebäudehaftpflichtvers. -  €                    

Erbbaupacht / Erbbauzinsen -  €                    

Sonstiges -  €                    

Insgesamt - €                   : 12 Monate = -  €              
b) Betriebskosten eigen genutzte Fläche = x 0,00 % - €              

Hauslasten eigen genutze Fläche insgesamt (a + b)  mtl. - €              

Hausertragsberechnung für das Grundstück

-  €                



Übertrag

abzüglich:
Lastenzuschuss (Wohngeld)  Nein

 Ja, bewilligt bis in Höhe von mtl. -  €               

Eigenheimzulage, sofern diese direkt in die Schuldentilgung fließt
 Nein

 Ja, bewilligt bis in Höhe von mtl. -  €               

zu berücksichtigende Hauslasten - €              

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Vermietete Fläche = _____qm = 0,00%

0,00% -  €                    Schuldzinsen = -  €               

Abzüglich Nettokaltmieteinnahme -  €               

Überschuss / Verlust -  €              

Ein Überschuss / Verlust von Betriebskosten ist nicht zu berücksichtigen, da dieser mit dem Mieter 
im Rahmen einer Betriebskostenabrechnung abzurechnen ist. 

Berücksichtigung von Instandsetzung / Instandhaltung und Bewirtschaftungskosten bei der Erzielung
eines Überschusses für Häuser gebaut ab 01.01.1925 

für Häuser, die vor 1925 gebaut wurden beträgt der Absetzungsbetrag 15 %

./. 10 % der Bruttoeinnahmen für Instandsetzung / Instandhaltung -  €               
    (von der Nettokaltmieteinnahme i. -  €                    )

./. 1 % der Bruttoeinnahmen für Bewirtschaftung -  €               
    (von der Nettokaltmieteinnahme i. -  €                    )

insgesamt: -  €               

insgesamt als Mieteinnahme zu berücksichtigen: 

Überschuss -  €               

./. Instandsetzung- und Bewirtschaftungskosten -  €               

zu berücksichtigende Mieteinnahme -  €         

von



 
BG-Nr.:  ______________________________________ 
 

G r u n d s t ü c k s b o g e n  
 

 
Eigentümer:   
 
Grundstück in:   
 
Grundbuch von   Band    Blatt   
 
Gemarkung    Flur   Flurstück   
 
Brandkassenwert    DM/€ Einheitswert    DM/€ 
 
Das Gebäude war bezugsfertig im Jahr __________ , die Grundstücksgröße beträgt ____________m². 
 
Es handelt sich um ein   Einfamilienhaus  mit Einliegerwohnung    Zweifamilienhaus 
 
  Mehrfamilienhaus mit  ______ Wohnungen  mit Gewerberaum 
 
Das Gebäude enthält:  
 
1 Wohnung mit     Räumen im   geschoss =   m² 
 
1 Wohnung mit     Räumen im   geschoss =   m² 
 
    Wohnfläche insgesamt =   m² 
 
Gewerbliche Räume im     geschoss =   m² 
 
 Wohn- und Nutzungsflächen insgesamt  =    m² sowie _____ Garage(n) 
 
Von den vorgenannten Wohn- und Nutzungsflächen sind eigengenutzt: 
 
1 Wohnung mit     Räumen im   geschoss =   m² 
 
Von den vorgenannten Wohn- und Nutzungsflächen sind vermietet:  
 
1 Wohnung mit     Räumen im   geschoss =   m² 
 
Gewerbliche Räume im     geschoss =   m²,         _____ Garage(n) 
 

Jährliche Aufwendungen:   
 

 

1.  Fremdkapital  
(T i lgungsbet räge  f i nden  ke ine  Berücks ich t i -

gung ,  s ind  jedoch t ro t zdem an zugeben ! )  

Letzter Schuldenstand 

am _________________ 

 
Zinsen € 

 
Tilgung € 

Geldgeber: 
 
_______ % Zinsen, ________ % Tilgung 

 
 

  

Geldgeber: 
 
_______ % Zinsen, ________ % Tilgung 

 
 

  

Geldgeber: 
 
_______ % Zinsen, ________ % Tilgung 

 
 

  

Geldgeber: 
 

_______ % Zinsen, ________ % Tilgung 

 
 

  

Geldgeber: 
 
_______ % Zinsen, ________ % Tilgung 

 
 

  

 
Summen: 
 

 
 

  

bitte wenden 



 

 

2.  Betriebskosten (jährlich)  

 
Euro 

 
Grundsteuer 

 

 
Kanalisationsgebühren / Abwasser 

 

 
Wassergeld 

 

 
Müllabfuhr 

 

 
Straßenreinigung / Winterdienst 

 

 
Schornsteinfegergebühren 

 

 
Wohngebäudeversicherung 

 

 
Grundstücks-/Gebäudehaftpflichtversicherung 

 

 
Erbbauzinsen / Erbbaupacht 

 

 
 

 

 
Gesamtkosten:  

 
 
======================= 

 

3. Heizkosten (jährlich)           Euro 
 Heizöl  Erdgas    Kohle /Brikett / Holz 

 
 Sonstiges (z.B. Flüssiggas , Nachtspeicher usw.): __________________________ 

 

 

 
Erfolgt die Warmwasseraufbereitung über die Heizungsanlage? 
 

 Ja                       Nein 

 

 

 

4.  Erträge (monatlich)   

 
Euro 

 

Mieten einschließlich Nebenkosten für   _______ Wohnung(en) insgesamt 

 

 
für Leerzimmer 

 

 
für möblierte Wohnungen / Zimmer 

 

 
für gewerbliche Räume 

 

 
für Garage(n) 

 

 
Gesamt:   

 
 
======================== 

 

Lastenzuschuss (Wohngeld) Wenn ja, bitte Bescheid vorlegen! 

  Nein      Ja, bewilligt bis _____________________________________ 
   

 
 
    ____________________ € 

 
Eigenheimzulage  

  Nein      Ja, bewilligt bis _____________________________________ 
 

 
 
    ____________________ € 

 
Die vorgenannten Aufwendungen belege ich durch die als Anlage beigefügten Nachweise.  
Mir ist bekannt, dass nur durch Belege nachgewiesene Aufwendungen berücksichtigt werden können.  
 
Einen vollständigen Grundbuchauszug habe ich diesem Grundstücksbogen ebenfalls beigefügt. 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehend gemachten Angaben. 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift 
Anlagen  







Anhang 5  
Beispiel für ein Informationsschreiben im Rahmen des Kostensenkungsverfahrens  
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr,  
 
Sie erhalten zur Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) einschließlich der Kosten für Ihre Wohnung <alternativ: Sie haben 
einen Antrag auf Leistungen ... gestellt>. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden die 
Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind. Nach den <Richtlinien des jeweiligen kommunalen Trägers 
zu den Kosten der Wohnung> gelten folgende Richtwerte als angemessen:  
 
Haushaltsgröße Wohnungsgröße bis zu Miete(inkl. Nebenkosten 

ohne Heizung) 
1-Personenhaushalt 50 m²  
2-Personenhaushalt 60 m²  
3-Personenhaushalt 75 m²  
4-Personenhaushalt 85 m²  

5-Personenhaushalt 95 m²  
Je weitere Person 10 m²  
 
 
Die Ermittlung der Richtwerte können Sie den oben genannten Richtlinien entnehmen.  
Nach unseren Unterlagen übersteigt Ihre derzeitige Miete diese Richtwerte.  
Wir sind nach den gesetzlichen Bestimmungen gehalten, die Höhe Ihrer Mietkosten 
daraufhin zu überprüfen, ob sie angemessen ist.  
Für die Beurteilung, ob und wieweit Ihnen persönlich die Senkung der Kosten für Ihre 
Wohnung zumutbar ist, benötigen wir Ihre Mithilfe. Unter Berücksichtigung von besonderen 
Lebenssituationen können im Einzelfall auch Mieten, die über dem Richtwert liegen, 
angemessen sein.  
 
Deswegen teilen Sie uns bitte  

bis zum <Datum> mit, 
 

ob Gründe vorliegen, die Einfluss auf die Beurteilung der Angemessenheit bzw. der 
Zumutbarkeit Kosten senkender Maßnahmen haben könnten. (Beispiele: Schwangerschaft, 
alleinerziehend, Krankheit oder Behinderung, Alter/lange Wohndauer, besondere/geänderte 
Familiensituation, wesentliche soziale Bezüge von Kindern, Betreuungssituation von Kindern 
usw.). Bitte fügen Sie möglichst entsprechende Nachweise bei.  
Sollten keine besonderen Umstände vorliegen, sind Sie nach dem Gesetz (§ 22 SGB II) 
aufgefordert, Bemühungen zu unternehmen, die Mietbelastung auf den für Sie maßgeblichen 
Richtwert in Höhe von <Betrag> zu senken. Für die Senkung der Mietbelastung stehen Ihnen 
einige Alternativen offen.  
 
Sie können zum Beispiel durch: 

• Untervermietung von Räumen Ihrer Wohnung,  
• Verhandlungen mit dem Vermieter über die Senkung der Grundmiete,  
• aber auch durch Umzug in eine andere Wohnung mit angemessener Miete  

zur Kostensenkung beitragen.  
 
Bitte teilen Sie uns deswegen innerhalb der o.g. Frist auch mit, ob und welche Alternativen 
für Sie möglich sind. Dies gilt ebenso, wenn Sie den Überschreitungsbetrag anderweitig z.B. 
aus nicht anrechenbarem Einkommen oder geschütztem Vermögen oder ggf. aus dem 
befristeten ALG II-Zuschlag selbst tragen wollen.  



Sollten Sie sich bis zu dem oben genannten Datum nicht geäußert haben, werden Sie eine 
schriftliche Aufforderung erhalten, sich innerhalb der darin genannten Frist konkret um die 
Senkung der Mietbelastung zu bemühen.  
 
Sie können sich jederzeit für ein Beratungsgespräch mit mir in Verbindung setzten. Bitte 
beachten Sie, dass Sie vor Abschluss eines neuen Mietvertrages meine Zustimmung 
benötigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Fachdienst  260     Ansprechpartnerin: Frau Fitzner/Lue 
Soziale Leistungen                      Telefon: (04541) 888-602 
                         Datum:  30.06.2010 
 

 
Berechnung der sozialhilferechtlich angemessenen Heizkosten pro 

Quadratmeter Wohnfläche für die laufenden Heizungskosten  
(Erdöl, Erdgas, Fernwärme) sowie Selbstversorger 

 
 
Unter Berücksichtigung der Entscheidungen des BSG vom 02.07.2009 – B 14 AS 36/08 R -
und 16.05.2007 – B 7b AS 40/06 R –ergehen folgende Heizkostenhinweise: 
 
Berechnungsgrundlagen: 

• Studie TECHEM AG 2009 
• Heizkostenspiegel Bundesweit 2010 
• Nachfrage bei den Energieversorgungsunternehmen für die Städte Ratzeburg, 

Schwarzenbek, Lauenburg und Geesthacht 
• Internetabruf über Heizölpreise bei fast energy.de, Zeitraum 01.01. bis 16.06.2010 

bei einer Abnahme von 10.000 l im Kreis Herzogtum Lauenburg 
 

A. Nicht Selbstversorger  
 
I. Erdgas 
 
Eine Nachfrage bei den Energieversorgungsunternehmen für die Städte und 
Umlandgemeinden Ratzeburg, Schwarzenbek, Lauenburg und Geesthacht hat folgendes 
ergeben: 
 
 
1.  Stadtwerke Ratzeburg Tel.: 04541/807-01 
 Der Erdgasarbeitspreis brutto beträgt ab 01.07.2010 bei einer Abnahme  
  
 bis 100.000 kWh 5,30 Cent/kWh, der Grundpreis 102,00 € jährlich 
 
2. Stadtwerke Geesthacht Tel.: 04152/929-0 
 Der Erdgasarbeitspreis brutto beträgt ab 01.10.2009 bei einer Abnahme  
 
 bis 4.124 kWh 6,94 Cent/kWh, der Grundpreis 65,45 € jährlich 
 bis 42.188 kWh 5,78 Cent/kWh, der Grundpreis 113,05 € jährlich 
 bis 54.762 kWh 5,40 Cent/kWh, der Grundpreis 273,70 € jährlich 
 
3. EON-Hanse für die Bereiche Lauenburg und Schwarzenbek und Umlandgemeinden 
 Tel.: 04106/6290 
 Der Erdgasarbeitspreis brutto beträgt ab 01.10.2009 bei einer Abnahme  
  

bis 5.000 kWh 6,31 Cent/kWh, der Grundpreis 85,68 € jährlich 
bis 11.000 kWh 5,75 Cent/kWh, der Grundpreis 114,24 € jährlich 
bis 60.000 kWh 5,23 Cent/kWh, der Grundpreis 171,36 € jährlich 
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4. Bei Erdgas beträgt der im Kreis Herzogtum Lauenburg anzuwendende 

Durchschnittspreis 0,058157 €/kWh und der durchschnittliche Grundpreis 11,02 € 
monatlich.  

II. Heizöl  
 
Der Internetabruf unter www.fastenergy.de betreffend Heizölpreise, Zeitraum vom 
01.01.2010 bis zum 16.06.2010, bei einer Abnahme von 10.000 l im Kreis Herzogtum 
Lauenburg hat einen Durchschnittsmonatspreis von 0,61 €/l inkl. Mehrwertsteuer ergeben.  
 

Heizkostenhöchstbeträge bei Nicht-Selbstversorgern: 
 
Aufgrund der Vorgaben des BSG, des zu Grunde zu legenden bundesweiten 
Heizkostenspiegels und der vorgenannten Ausführungen ist für die Anwendung der 
nachstehenden monatlichen Höchstbeträge zunächst auf die Gebäudefläche und dann auf 
die tatsächliche Wohnungsgröße abzustellen, sofern sie angemessen ist. Alternativ sind die 
unten genannten Maximalgrößen anzuwenden. 
 

Gebäudegröße 100 -250 m² max. Wert 23,8 l//jährlich. max. Wert 215 kWh//jährlich 
Wohnungsgröße in m²  Heizöl /€ /  mtl. Erdgas /€ / mtl. 

Berechnung: (0,61 €*23,8l*m²/12) (0,058157€*215kWh*m²/12+11,02 €) 
50 60,49 63,12 
60 72,59 73,54 
75 90,74 89,17 
85 102,84 99,59 
95 114,93 110,01 

 
 

Gebäudegröße 251-500 m² max. Wert 22,7 l//jährlich max. Wert 209 kWh//jährlich 
Wohnungsgröße in m²  Heizöl /€ /  mtl.  Erdgas /€ / mtl. 

Berechnung: (0,61 €*22,7l*m²/12) (0,058157€*209kWh*m²/12+11,02 €) 
50 57,70 61,67 
60 69,24 71,79 
75 86,54 86,99 
85 98,08 97,12 
95 109,62 107,25 

 
 

Gebäudegröße 501 -1.000 m² max. Wert 21,9 l//jährlich max. Wert 201 kWh//jährlich 
Wohnungsgröße in m²  Heizöl /€ / mtl. Erdgas /€ / mtl. 

Berechnung: (0,61 €*21,9l*m²/12) (0,058157€*201kWh*m²/12+11,02 €) 
50 55,66 59,73 
60 66,80 69,47 
75 83,49 84,08 
85 94,63 93,82 
95 105,76 103,56 

 
 

Gebäudegröße > 1.000 m² max. Wert 21,3 l//jährlich max. Wert 197 kWh//jährlich 
Wohnungsgröße in m²  Heizöl //€ / mtl.   Erdgas /€ / mtl. 

Berechnung: (0,61 €*21,3l*m²/12) (0,058157€*197kWh*m²/12+11,02 €) 
50 54,14 58,76 
60 64,97 68,30 
75 81,21 82,63 
85 92,03 92,17 
95 102,86 101,72 
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Sollte die Gebäudefläche nicht aus den vorliegenden Unterlagen hervorgehen, ist diese beim 
Leistungsberechtigten bzw. mit dessen Einverständnis beim Vermieter zu hinterfragen. 
Darüber hinaus sollte zukünftig die Mietbescheinigung um den Faktor Gebäudefläche 
ergänzt werden. 
 
III. Fernwärme und Nachtspeicherofen: 
 
Nach dem Bundesweiten Heizspiegel 2010 sind bei Fernwärme nachfolgende Verbrauchs-
werte als Maximalwerte zu Grunde zu legen: 
 

Gebäudefläche in     Verbrauch kWh je  jährlich 
 
100 – 250       208 
 
251 – 500        201 
 
501 – 1.000       195 
 
> 1.000                    191 

 
Nach Mitteilung des hiesigen Energiemanagements entsprechen die Werte für Fernwärme 
beheizten Wohnraum denen der mit Nachtspeicheröfen beheizten Wohnungen. Dieser Wert 
ist mit dem tatsächlichen Abrechnungspreis, der der Festsetzung des Abschlages zu 
Grunde, liegt zu multiplizieren. Sollte es nicht möglich sein, den tatsächlichen 
Abrechnungspreis zu ermitteln, ist der Abrechnungspreis der alten Abrechnung zu Grunde  
Sollte der aktuelle Abrechnungspreis nicht ermittelt werden können, ist dies zu 
dokumentieren und der Abrechnungspreis der alten Abrechnung zu Grunde zu legen. 
 
IV. Flüssiggas  
 
Der Heizungsbedarf ist nach Kl. Schriften des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge nach folgender Formel zu berechnen: 
 

Stündlicher Wärmebedarf x Jahresvollnutzungsstunden x beheizbarer Wohnfläche 
Unterer Wärmewert x Wirkungsgrad der Heizungsanlage 

 
Folgende Werte sind hier festgeschrieben: 
 
Stündlicher Wärmebedarf    120 kcal/h 
 
Jahresvollnutzungsstunden   1600 Stunden 
 
Unterer Wärmewert     8600 kcal/h 
 
Wirkungsgrad der Heizungsanlage  0,7 
 
Einzige Variable ist also die Quadratmeterzahl der bewohnten Wohnung, wobei jedoch nur 
die sozialhilferechtlich angemessenen Quadratmeter zu Grunde zu legen sind. 
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B. Selbstversorger 
 
Eine Umfrage der umliegenden Brennstofflieferanten hat am 18.06.2010 die in der Anlage 
beigefügten Tagespreise ergeben. 
 
Nach Zugrundelegen der Berechnungsformel des Deutschen Vereins ergibt sich mithin für: 
 
1. Feste Brennstoffe wie Brikett/Kohle ein Preis inkl. Mehrwertsteuer von 20,17 €
 pro m²/jährlich. 
 
2. Pellets 
 

Für die Selbstversorgung mit Pellets wurde der im Kreisgebiet ermittelte Tonnenpreis 
von 235,00 € sowie die nach dem Energieverbrauchsrechner (Internet unter 
www.power-pellets.de) ermittelten Jahresverbrauche unter Zugrundelegung der 
Höchstgrenze nach dem bundesweiten Heizkostenspiegel 2010 (23,8 l /m²/jährlich 
Heizöl) zu Grunde gelegt. Mithin ergeben sich die unten genannten Höchstgrenzen. 
 

3.  Heizöl  
Für die Selbstversorgung mit Heizöl wurde der Durchschnittspreis für die Beschaffung 
von 1000 l Heizöl zum Tagesdurchschnittspreis (18.06.2010) bei den im Kreis 
ansässigen Energielieferanten ermittelt und zu Grunde gelegt, mithin ein Betrag von 
0,7555 €/l inkl. Mehrwertsteuer. Gemäß den Kl. Schriften des Deutschen Vereins ist 
bei Einfamilienhäusern der Bedarf an Heizöl mit 31,9 l pro  jährlich auszugehen, 
sodass sich bei Selbstversorgern ein jährlicher  Preis von  24,10 € errechnet. 
 

Bei der Berechnung der angemessenen Heizkosten der Selbstversorger ist grundsätzlich auf 
die tatsächlich angemessene Wohnungsgröße abzustellen; alternativ sind die unten 
genannten Maximalgrößen anzuwenden. 

 
 

Heizkostenhöchstbeträge Selbstversorger: 
 

Wohnungsgröße 
max. 

Heizöl/mtl./€ Brikett/Kohle  
mtl./€ 

Pellets 
mtl./€ 

Berechnung 24,10 €*m²/12 20,17€*m²/12 11,68 €*m²/12 

50 100,42 84,04 48,66 
60 120,50 100,85 58,36 
75 150,63 126,06 72,99 
85 170,71 142,87 82,68 
95 190,79 159,68 92,38 
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C. Verfahrensregelungen 
 

1. Selbstversorger 
 

Einmalige Heizkosten sind im Monat der Beschaffung als Bedarf zu berücksichtigen. 
Die Beschaffung von Heizmaterial soll den zukünftigen Heizbedarf decken, dabei ist 
auch eine mehrmonatige Bevorratung möglich und ggf. aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ratsam. Die Heizperiode beträgt 7 Monate, beginnend am 01.10 
eines jeden Jahres und endend am 30.04. des Folgejahres. Ein Bedarf besteht nicht, 
wenn Leistungsberechtigte noch über Heizmittel verfügen. 
 
Bei Selbstversorgern können die Heizkosten auch durch monatliche Abschläge, 
bezogen auf 12 Monate, berücksichtigt werden. Die nachfragende Person ist im 
Bewilligungsbescheid ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die monatlich 
gewährten Heizkosten anzusparen sind, sodass der für die Heizperiode (01.10. bis 
30.04. eines Jahres) bestehende Betrag daraus zu decken ist und in der Regel keine 
weiteren Kosten übernommen werden können.  
 
Es ist sinnvoll, dass eine Einverständniserklärung von der nachfragenden Person zu 
dieser Verfahrensweise unterschrieben wird.  
 
Berechnungsbeispiel: 
 

• Der Heizölbedarf für eine 50 m² große Wohnung beläuft sich bei 
Selbstversorgern auf 1.205,00 € jährlich (50 m² x 24,10 €), so dass bei einer 
jährlichen Bewilligung monatlich 100,42 € als reine Heizkosten bei der 
Leistungsberechnung zu berücksichtigen wären. 

 
Hinweis: 

Sollten keine Ansparungen vorgenommen worden sein und während der Heizperiode 
ein Bedarf an Heizung entstehen, sind diese Kosten in angemessenem Umfang zu 
übernehmen (BSG vom 16.05.2007 - B 7b AS 40/06 R). 
 
In nachfolgenden Fällen ist daher von der monatlichen Jahresheizkostenpauschale 
bei Selbstversorgern abzuweichen: 
 

• der Öltank ist leer und es konnten aufgrund der Dauer des Hilfebezuges noch 
keine Ansparungen vorgenommen werden  

• der Öltank ist leer und es wurden keine Ansparungen vorgenommen  
• aufgrund der Erfahrungen mit den Kunden bieten sich monatliche Abschläge 

nicht an 
 
Hier ist der Heizungsbedarf nur bezogen auf die Heizperiode, 01.10. bis 30.04. des 
Folgejahres, in einer Summe auszuzahlen.  
 
Damit die nachfragende Person keinen Anspruch auf den Teilbetrag in den 
Folgemonaten geltend machen kann, ist diese im Bewilligungsbescheid ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass der Heizkostenbedarf durch die Einmalzahlung abgegolten 
ist und somit keine monatlichen Abschläge mehr berücksichtigt werden können.  
Bei nur teilweiser Hilfebedürftigkeit und dem Antrag auf Einmalzahlung (z.B. Antrag 
während der laufenden Heizperiode) ist nur der anteilige Jahresbetrag multipliziert mit 
der Zahl der verbleibenden Monate in einer Summe auszuzahlen. 
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Beispiel bezogen auf 50 m²: 
 
Die Hilfe wird am 01.12. beantragt, dann wären nur 172,14 €  
(1.205,00 € Jahresbedarf / 7 Monate x 5 Monate = 860,70 €) als Heizkosten für die 
Heizperiode bis 30.04. in einer Summe zu gewähren. 
 

2. Abrechnung 
 

Die mit der Jahresabrechnung fällig werdende Nachzahlung kann ebenfalls zu dem 
anerkennenden Heizungsbedarf gehören, wenn der Jahresbetrag den insgesamt als 
angemessen anzusehenden Bedarf nicht übersteigt. Der Nachzahlungsbetrag kann 
nur in angemessenem Umfang übernehmen werden und bedarf daher einer 
individuellen Überprüfung. Hier sind auch Aspekte der gerechtfertigten Übernahme zu 
berücksichtigen, die beispielsweise nicht gegeben ist, wenn der Leistungsberechtigte 
die monatlichen Heizkostenabschläge nicht an der Vermieter weitergeleitet hat oder 
aber bereits auf den zu hohen Heizverbrauch hingewiesen wurde. 
 
Sofern sich bei der Heizkostenabrechnung ergibt, dass eine Nachzahlung erfolgen 
soll, ist eine Spitzabrechnung unter Zugrundelegung der tatsächlichen Arbeits- und 
Grundpreise vorzunehmen. Sind in der Heizkostenabrechnung die 
Warmwasserkosten enthalten, sind diese in Abzug zu bringen, da die 
Warmwasserkosten aus den Regelleistungen zu begleichen sind. 
Sollten der Arbeits- und Grundpreis aus der Jahresheizkostenabrechnung nicht 
ersichtlich sein, ist der Leistungsberechtigte aufzufordern, diese im Rahmen seiner 
Mitwirkungspflichten zu ermitteln und darzulegen. 
 
Hinweis: Nach Urteil des BGH vom 27.11.2002 ist ein Anspruch des Vermieters 
gegen den Mieter auf Nachzahlung entstandener und von den Vorauszahlungen nicht 
gedeckter Betriebs- und Nebenkosten erst dann fällig, wenn der Vermieter eine 
ordnungsgemäße Abrechnung erstellt hat. Aus der Abrechnung muss unter anderem 
ersichtlich sein, welche Kosten entstanden sind und wie sich diese zusammen 
setzen. Insofern, ist dem Mieter auch der vom Energieversorgungsunternehmen in 
Rechnung gestellte Arbeits- und Grundpreise offen zu legen. 
 
Der maximale Nachzahlungsbetrag resultiert in der Regel aus dem 
Verbrauchshöchstwert des bundesweiten Heizkostenspiegels und dem tatsächlichen 
Arbeits- und Grundpreis des Energieversorgungsunternehmens.  
Ergibt sich aus der Heizkostenabrechnung, dass der Eigenverbrauch im Verhältnis 
zum Gesamtverbrauch der anderen Mieter unverhältnismäßig hoch ist, ist dieser 
Mehrverbrauch zu hinterfragen. Ggfs. ist der geforderte Nachzahlungsbetrag zu 
verringern. 
 
Aus der Jahresabrechnung kann sich eine Erstattung ergeben. 
Grundsätzlich ist eine Erstattung nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 04.02.1988 als Einkommen im Zuflussmonat zu berücksichtigen. Die 
Leistungsberechtigten sind im Bewilligungsbescheid darauf hinzuweisen. 
 
Es empfiehlt sich, sich von den Leistungsberechtigten des SGB XII eine 
Abtretungserklärung geben zu lassen, um eventuell überzahlte Beträge direkt vom 
Vermieter oder dem Versorgungsunternehmen zu erhalten. 
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3. Zuschläge 

 
Durch Anwendung der Verbrauchshöchstgrenzen nach dem bundesweiten 
Heizkostenspiegel sind Zuschläge nach Rechtsprechung des BSG vom 02.07.2009 – 
B 14 AS 36/08 R – grundsätzlich nicht mehr zu gewähren, da diese Grenze bereits 
dem Gesichtspunkt Rechnung trägt, dass die im Einzelfall entstehenden Heizkosten 
von Faktoren abhängen, die dem Einfluss des Leistungsberechtigten weitgehend 
entzogen sind, wie auch schlechte Isolation.  
Soweit der genannte Grenzwert erreicht ist, sind vom Leistungsberechtigten 
Maßnahmen zu erwarten, die zur Heizkostensenkung führen. Der 
Leistungsberechtigte ist bei Überschreitung des Grenzwertes verpflichtet konkret 
darzulegen, warum seine Aufwendungen für die Heizung über diesem Grenzwert 
liegen, aber dennoch als angemessen anzusehen sind.  

 
4. Neufälle 

 
Gemäß § 29 Abs. 3 SGB XII bzw. § 42 Nr. 2 in Verbindung mit 29 Abs. 3 SGB XII 
werden Leistungen für Heizung in tatsächlicher Höhe erbracht, sofern diese 
angemessen sind. Eine analoge Bestimmung findet sich in § 22 SBG II wieder. 
 
Nach Rechtsprechung der Sozialgerichte sind zumindest für die ersten 6 Monate des 
Leistungsbezuges die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und die tatsächlichen 
Heizkosten, sofern diese angemessen sind, zu übernehmen. Wird festgestellt, dass 
die tatsächlichen Heizkosten die nach den vorgenannten Kriterien erarbeiteten 
Höchstgrenzen überschreiten, ist unverzüglich ein Heizkostensenkungsverfahren 
einzuleiten. (s. Anlage). 

 
Es ist zu beachten, dass bei den Abschlägen der Energieversorgungsunternehmen in 
der Regel die Warmwasseraufbereitungskosten enthalten sind, so dass diese Abschläge 
um den Warmwasseranteil zu bereinigen sind (s. Anlage).  
 
Bei den oben genannten Pauschalbeträgen handelt es sich jedoch um reine Heizkosten, 
welche nicht um den Warmwasseranteil zu bereinigen sind. 
 
 
Ratzeburg, den 30.06.2010 
 
 
 
 
 
Anlagen: Heizkostensenkungsaufforderung 
  Rundverfügung Warmwasseranteile 
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In Ihrem Fall wird die Verbrauchshöchstgrenze überschritten, so dass die tatsächlichen Heiz 
kosten nur maximal für 6 Monate, d.h. bis zum   bei der Berechnung und Festsetzung Ihrer 
Leistungen berücksichtigt werden können.  
 
Ich möchte Sie daher bitten, sich im eigenen Interesse um die Senkung Ihrer Heizkosten zu 
bemühen bzw. detailliert und nachprüfbar nachzuweisen, wie und warum ein höherer Heizkos-
tenverbrauch gerechtfertigt sein sollte. Ratschläge zum Einsparen von Heizenergie sind diesem 
Schreiben beigefügt.  
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass eine künftige Übernahme von unangemessenen 
Nachforderungen aus der Heizkostenabrechnung nicht mehr möglich sein wird. 
 
Hinweis:  
Bei diesem Schreiben handelt es sich nicht um einen Bescheid (Verwaltungsakt).  
Ein Widerspruch ist nicht zulässig. 
Ein Widerspruch ist erst gegen den Bescheid zulässig, durch den nur noch die angemes-
senen Heizkosten berücksichtigt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ratschläge für einen sparsamen Energieverbrauch  
 

• Stellen Sie Ihre Raumtemperatur ein! 20°C ist erfahrungsgemäß die angenehmste 
Raumtemperatur. In den meisten Wohnräumen ist es bedeutend wärmer. Aber 
schon eine um 1°C höhere Raumtemperatur ergibt einen um 6 % höheren Energie-
verbrauch. Für wenig genutzte Räume (Schlafzimmer z.B.) genügen niedrigere 
Temperaturen. 

 
• Nachts reichen 16°C in der Wohnung. Senken Sie deshalb rechtzeitig die 

Raumtemperatur. Dies gilt auch bei längerer Abwesenheit am Tage. Schalten 
Sie jedoch niemals die Heizung ganz ab, denn für das erneute Aufheizen wird 
viel mehr Energie verbraucht als beim gezielten Absenken. 

  
• Öffnen Sie nicht zu lange das Fenster, zu langes Lüften führt zu Auskühlung des 

Raumes. Wiederaufheizen erhöht den Energieverbrauch.  
Achtung: Häufig wird auf Grund der Thermostate auch geheizt, wenn der Heizkör-
per ausgeschaltet ist, da ein Frostschutz eingebaut ist! Lassen Sie die Fenster nicht 
lange auf Kipp stehen. Sparsamer und gesünder ist es, nur mehrmals kurz und da-
für kräftig zu lüften (sog. Stoßlüftung)  

• Dichte Gardinen und Möbel vor dem Heizkörper wirken isolierend. Verkleidete 
Heizkörper  behindern die Wärmeabgabe und erhöhen den Energieverbrauch. 
So verlockend es ist, wenn Sie Ihren Heizkörper als Wäschetrockner nutzen, 
treiben Sie Ihre Rechnung auch in die Höhe. 

• Bei einer zusätzlichen Beheizung der Wohnung, z.B. durch einen Elektroheizkörper, 
ist grundsätzlich unwirtschaftliches Verhalten anzunehmen. 

 

• Feuchte Luft wird wärmer empfunden und reduziert das Aufwirbeln lästiger Staub-
partikel. Pflanzen und Luftbefeuchter heben das Wohlgefühl.  
  Aber: Größere Wasserdampfmengen, die in einzelnen Räumen z.B. beim 
Kochen oder Duschen entstehen, sollten durch gezieltes Lüften der 
betreffenden Räume sofort nach außen abgeführt werden. Die Türen sollten 
während dieser Vorgänge möglichst geschlossen bleiben, damit sich der 
Wasserdampf nicht in der gesamten Wohnung ausbreiten kann. Damit vermeiden 
Sie auch Schimmelpilzbildung. 

• Haben Sie Ihre Fenster schon einmal auf Dichtigkeit getestet? Machen Sie zu-
nächst den Kerzentest und schauen Sie, ob die Kerze von der Zugluft vor dem 
Fenster flackert. Dichten Sie dann Spalten und Fugen ab, bis die Kerze nicht mehr 
flackert. Wenn Sie nachts die Rollläden runterlassen und Vorhänge zuziehen, spa-
ren Sie auch wieder ein paar Cent mehr. 

 
• Für den Fall, dass der Heizenergieverbrauch oder die Heizkosten des von Ihnen 

bewohnten Gebäudes überdurchschnittlich hoch sind, sollten Sie Kontakt mit dem 
Hauseigentümer aufnehmen, da dieser für entsprechende Maßnahmen zur Sen-
kung des Verbrauchs verantwortlich ist. Nutzen Sie z.B. Heizgutachten, um Ihren 
Vermieter zu informieren. 

 

Beratung zum sparsamen Energieumgang bietet z.B. die Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein  www.verbraucherzentrale-sh.de oder telefonisch: 

Kiel 0431/59099-40 
Lübeck 0451/72248 
Flensburg 0461/28604 
Norderstedt 040/5238455 
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